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WIENERLANDTAG
Sitzungvom21 .November1929

PräsidentDr. Dannebergeräffnetum16UhrdieSitzung . DerWienerLand¬
tag setzt die Spezialdebatte über die neue WienerBauordnungfort .InVerhand¬
lung steht der erste Abschnitt ( Flächenwidmungs-undBebauungspläne) .

Abg .Dr .Hengl ( . . ) verlangt die unbedingte Ergänzung der Bauordnung

durchdie Flächenwidmungs-undBebauungspläne .Insbesonderefür dielandwirt¬
schaftlichen Gebiete ist die Widmungnotwendig .Die Wiener Landwirte ,die kei¬

ne Spekulanten sind ,wollen wissen ,welche Widmungihren Gründenzukommt .Der
Flächenwidmungsplan,das wichtigste der Bauordnung ,mussbeigebrachtwerden,
da -sein Fehlen eine unglaubliche Rechtsunsicherheit schafft .Im Fachbeirat

fehlen die Vertreter der Wirtschaft und Arbeit .Es ist unbedingt notwendig ,

dassimauchein Vertreter der Handals -undGewerbekammer,der Hausbesitzerund
der Landwirtschaftangehören .DieBausperre ,wiesie der Entwurfvorsieht ,
bedeutet eine kollossale Entwertung der Gründe ,die einer Enteignung gleich¬

kommt .Abg .Hengl beantragt sodann ,dass Abänderungen der Flächenwidmungs - ¬

und Bebauungsplänenur dann vorgenommenwerdendürfen ,wennwichtigeRücksich¬
ten wie die Interessen des Verkehres ,gesundheitliche ,städtebauliche oder wirt¬

schaftliche Rücksichten . eserfordern .Bei Festsetzung und Abänderung der Flä¬

chenwidmungs - undBebauungspläne ist auf die Erhaltung des Bestandes undder
Wirkungvon Bauwerkenvon geschichtlicher und baukünstlerischer Bedeutung
Rücksicht zu nehmen .( Beifall bei der . . )

Damitist die Debatte über den ersten Abschnitterledigt .
Zu diesem ersten Abschnitt des Gesetzes „Flächenwidmungs -undBebauungs¬

pläne "sowie zum zweiten Abschnitt " Aenderungen vonLiegenschaftsgrenzen "
im

liegen ausser dem gedruckten Bericht enthaltenen Anträgen noch folgende An¬

träge vor :Ein Antrag des Abg . Bermann :„ In § 5 Absatz . Cist nach demWer¬

te „ Bauplätzen "einzufügen "( Schulen ,Aemter ,Krankenanstalten ,Bäder ,Markt¬
hallen ,Schlachthäuser ,Feuerwachen und dergleichen "ferner nach den Worten

" oeffentlichen Erholungsflächen die Worte" Park -und Gartenanlagenund
dergleichen ") . Im§ 17 Absatz3 sind die Worte" (Park - undGartenanlagenund
dergleichen ) "zu streichen ;ein Antrag des Abg . Biber im § 7 Absatz 2indem

Satze „ DieGemeinde ist jedoch über Ansuhhen zur Ergänzung desBebauungspla¬
nes verpflichtet ,wenn im Anschluss an das im Babauungaplan festgesetzte und

ereits bestehde Atrassennetz oder in einer Entfernung von nicht mehrals
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DI .BlattWienerLandtagvom21 .November1929
150 Meter von diesem ein Bauvorhaben durchgeführt werden soll ' statt " 150Metel
" 250 Meter "zu setzen ;ein Antrag des Abg .Reismann ,wonach § 13 Absatz 2 zu

lauten hat : " gehört zum Gutsbestand des Grundbuchskörpers auch nur eine Parzell

der im § 1lit . bbezeichneten Art ,ohne dass sie im Sinne derBestimmungen
des Absatzes 9 im Grundbucheals Bauplatz ersichtlich gemacht ist ,sosind

Ab - oder Zuschreibungen die sich auf andere Parzellen oder Parzellenteile des¬

selben Grundbuchskörpersbeziehen ,anzeigepflichtig .Dies gilt nicht von
Veränderungen an Parzellen . . .' ein Entrag desABg . Biber ,im ersten Absatzdes
§ 21 über die Umlegungendie Worte" unterAusscheidungder notwendigenVer¬
kehrs -und öffentlichen Erholungs flächen "zu streichen ;ferner demAbsatz2
des § 21 folgende Fassung zu geben " Bebaute oder in besonderer Art benützte

Grundstücke ( gewerbliche Anlagen ,Gärtnereien ,Baumschulen ,Parkanlagen undder¬
gleichen )sind in der Regel von der Einbeziehung in das Umlegungsgebiet aus¬
zunehmen ;sie sind nur dann einzubeziehen ,wenn bei ihrer Ausscheidung der

Zweck der Umlegungerschwert oder nicht erreicht wird " ; einAntrag desAbg .

Biber ,im Abaatz des § 22 über das Einleitungsverfären zur Umlegung ,r¬
ganz

te die amtswegige Einleitung des Umlegungsverfahrens/auszuschliessen oder
zu sagen " dieUmlegungkann auch von amtswegeneingeleitet werden ,wennsie

der Befriedigung öffentlicher Interessen dient .
In der Debatte über den zweiten Abschnitt „ Aenderung vonLiegenschaf¬

grenzen "bemängelt Abg .Biber ,dass der so wichtige Begriff " Bauplatz "imGe¬
setze keine Definition findet .Eine UmlegungvonAmtswegensollte nurdurches bei
Gemeinderatsbeschluss möglich sein .Der Redner rügt es entschiedenst ,dass /

der
im GesetzvorgeseheneZusammensetzungder Kommissiongeblieben ist unddass
sich die Anregungder Minderheit ,es mögeder EinflussdesMagistratesaus¬
geschaltetwerden ,nicht durchgesetzthat . Dassist schondeshalbeinarger
Fehler ,weil die Gemeindein Fällen der UmlegungPartei sein kann .DerRed¬
ner beschäftigtsich sodannmit seinemzu diesemAbschnittvorgelegntenMin¬

erklärt zunächst mit Rücksicht darauf ,dassnun¬derheitsanträgen .Er
mehrvon der Majorität ein Abänderungsantragzu § 13 vorliegt ,seinenzu

diesenParagraphengestelltenAbänderungsantragzurückzuziehen.Zum,§21
bemerktAbg .Biber ,dassnunmehreinewesentlicheVerbesserungdiesesPa¬
ragraphendadurcherreichtwerdenwird ,dassnunmehrimerstenAbsatzdes
§ 21in demSatze" dieUmlegungist dieVereinigungvonGrundstückenzueiner
Masseund deren Aufteilung zu demZwecke ,unter Ausscheidungdernotwendigen
Verkehrs -undöffentlichen ErholungsflächenBaugeländezuerschliessen . . .
die Worte"unterAusscheidungder notwendigenVerkehrs -undöffentlichenEr¬
holungsflächen "gestrichenwerdensollen ,wiewir dies beantragen. Auchim
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zweiten Absatzes dieses Paragraphen soll eine Verbesserung in der Richtung

erzieht werden ,dass gemäss einem Antrage der Minderheit auch gewerbliche
Grundflächen geschützt werden . Dervon uns verlangten Ergänzung ,dass gewerb - ¬

lic he Flächennur dannzwangsweisein eine Umlegungeinbezogenwerdenkönnen,
wenn der Eigentümer des Grundstückes zustimmt ,hat die Mehrheit leider nicht

und § 22
zugestimmt .Mit Rücksicht auf die neuon zu § 21/vorliegenden Minderheitsanträge

( siehe BogenII )ziehe Redner die zu diesen Paragraphen in der Kommissionge¬
stellten Anträge zurück .Der Redner ersucht seinen Anträgen zuzustimmen ( Bei¬

fall bei der . . )
Abg . Dr .Wagner bemängelt es ebenso wie Abg .Biber ,dass imGesetz

eine Definition für den Begriff " Bauplatz "fehlt .Den Bestimmungen über die

Abteilungen ,Umlegungenund Grenzherichtigungen versage seine Partei grund¬
sätzlicheseineZustimmungnicht ,da ,wennin einerGrosstadtgebautwerden
soll ,die erste Voraussetzung hiefür geeignete Bauplätze sind .Es ist auch

ein Schutz für den Eigentümer des Grundes ,wenner weiss ,inwieweit ihmdas
geltende Recht hilft ,seinen Grund zu einem geeigneten Bauplatz umzugestalten .

Nur wurdenalle diese Bestimmungenzu sehr kompliziert .Undzwar zunächstden
Antrag ,dass der zweite Absatzdes § 16 unddie Konsequenzdavonderganze
spätere§ 23zuentfallenhat . Esmåthier auszustellen ,dassganzallgemein
gesagt wird ,dass der Abteilungswerberdie FestsetzungneuerVerkehrsflächen
beantragen kann ,dass ihm aber dann ,wenneine solche Verkejrsfläche lediglich
der besseren Aufschliessung seines Grundesdient ,alle Kosten desErwerbsm,
der Herstelkung ,der Beleuchtungundder Einbautenauf diesemGebietaufer¬
legt werdenkönnen .Dasist namentlichhinsichtlich der Siedlungsbauteneine
unerträglicheHärte .DerRednerkritisiert sodanndie Bestimmungendes
§ 17 ,der die GrundabtretungimFalle der Abteilungsbeweilligungregeltund
vertritt seinen Antrag ,dass die ungleichartige Behandlung der Bauwerber an

einseitig und beiderseits verbauten Berkehrsflächen beseitigt wird . DieBe¬
stimmungbetreffend die Abtretungspflicht bei Anlagevon Sportplätzen im§ ä8
nehmenwirmitgemischtenGefühlenauf . Wirkönneneinerseits nicht rechtda¬

SportvereinigungenBeiträgefürVer¬gegen auftreten ,dassauch
kehrsflächen zu leisten haben ,soweit solche Sportplätze die Möglichkeit zu

sehrgrossenVerdienstenbieten .Aberin derweitausgrösserenZahlvonFällen
handeltes sichumeineErschwerungderaufKörpersportgerichtetenBestre¬
bungen .ZubilligensinddieBestimmungen,diesichaufdieGenehmigungvon
Kleingartengebietbeziehen .Im§ 19 betreffenddie Bauverboteist unszwar
entgegengekommenworden ,aber in vollst ndig unbefriedigender Weise . Wirbe¬
fürchten ,durchdas allzueng gezogeneErfordernis der AnbaureifeeineVerteu¬
erungder für die Bautätigkeit in Wienzur VerfügungstehendenGründe.
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Weiters führt Abg .Dr .Wagner aus ,dass eine Umlegung von amtswegen in Wien

nicht notwendig und weit über das Ziel geschossen ist . DieUmlegungbedeutet
eine Einschränkung des freien Eigentums und wir müssen verlangen ,dass die Umle

gungsbestimmungenin einer die Freiheit des Eigentums schonendsten Weiseange¬
wendet werden .( Beifall bei der . . )

Abg .Dr .Henglerklärt ,dassmangegendieBestimmungenüberdieAender¬
ungen von Liegenschaftggrenzen die schwersten Bedenken hegen müsse .Einzelne

Bestimmungen davon sind derart ,dass sie die brivate Bautätigkeit weitgehendst

hemmen .Die Bestimmungen über Grundabtretungen bei Abteilungen bedeuten gegen¬

über der alten Bauoednungeine besondere Ershhwerung .Das freie Ermessenist
bei der Umlegung weit überspannt .Der Mieter -und Pächterschutz wird imGesetz

vollständig verleugnet . DerRedner beschäftigt sich sodann mit der Zusammen¬

setzung des Umlegungsausschusses ,wobeier bei dieser Gelegenheit erklärt ,dass
die Bauoberbehörde keine objektive Rekursinstanz ist .Schliesslich beantragt

Abg . Dr .Hengl folgende Anträge :Im § 14 ( Bebaute Gründe ,Begriffsbestimmung ) esind
die Worte " gegen Widerruf "zu streichen .Die Bestimmung hat zu lauten :Ueberall ,

wo in dieser Bauordnungvon bebauten Gründendie Rede ist ,sindhierunter
Gründe ,die unbefugt bebaut worden sind ,nicht zu verstehen ;solche Gründe gel¬

ten als unbebaut .Der zweite Antrag verlangt ,dass zur grundbücherlichen Durch¬
führung anzeigepflichtige Apteilung die Beibringung der Kenntnisnahme oder

der amtlichen Bestätigung über den Ablauf der Iltägigen ,und nicht ,wie es im

Entwurf heisst dreiwöchigen Frist ,erforderlich ist .Ein dritter Antrag verlangt

die kürzere Erledigungsfrist für Bescheide und Ansuchen bei Abteilungsver¬

fahren .Schliesslich beantragte Abg . Dr .Hengl ,dass von der Umlegungsverhandlung
die unmittelbar betroffenen unter Angabe der Zeit und des Ortes zuverständi¬

gen sind .( Beifall bei der Minderheit ) .

Die Spezialdebatte über die Gruppe zwei ist damit beendet .Nunmehr

gelangen die Bestimmungehüber Enteignungen ,andere Eigentumsbeschränkungen
und Entschädigungen in der Spezialdebatte zur Verhandlung .Die drei Abschnitte

sind in der drittennGruppe zusammengefasst .

Abg. Dr. Gschladt( . . )bezeichnet diese Teile der Bauordnungalsdie
wichtigsten der ganzen Vorlage .Es wurdegewiss als eine Lückein deralten
Bauordnungempfunden ,dass imFalle eines eminentöffentlichenInteresses
eine Enteignung unmöglich war .Es entspricht einem alten Rechtsgrundsatz ,dass
das Privatrecht vor dem Interesse der Gesamtheit zurücktreten muss . Esist des

halb zweckdienlich und anerlässlich ,dass der Gemeindeals die Wahrerinder
allgemeinen Interessen die Möglichkeit gegeben wird ,gegen Eigentümer ,die die
Interessen der Oeffentlichkeit verletzen ,entsprechend vorgehen kann .Aber
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es darf dies niemald zu einer Eskomatierung des Privateigentums ausarten .

Für uns ist das Primäredie Unverletzbarkeitdes Privateigentums,Wirhaben
deshalb zu diesem Abschnitt den Antrag gestellt ,dass die Enteignung nurdann
möglich ist ,wennder Eigentümer des fraglichen Grundstückes oderGrundstück¬
teiles den Verkaufablehnt ,oder einen offenbar übermässigenPreisbegehrt .
Die Fassung der Bestimmungen über Baumasken und Ergänzungsflächen befrie¬

digt uns nicht ganz .Manhat wohlhier die BestimmungenüberdieEnteignung
fallen gelassen ,weil unter dessen der Bundeir :Enteignungsgesetz erlassen
hat . Sehrumstritten war in der Kommissionder Abschnitt über die Entschädi¬
gungsgrundsätze . Siebedeuten eine sehr einschneidende Aenderungdesbisherig
Rechtszustandes . Durchausunberechtigt ist hier die Einschiebung vonSteuer¬

rechtlichen Bestimmungen .Es handelt sich umdie Selbsteinschä zungdieses
Grundstückwertes ,wir beantragen die Streichung dieses ganzen Absazes .

Rednerwendetsich nunsehr ausführlichgegendie Bestimmung,dassfür
Strassengrund ,der an die Gemeindeabgetreten wurdeundder späternicht
voll in Anspruch genommen wird ,nur durch zehn Jahre eine Entschädigung ge¬
leistet wird . Erbeantragt ,dass diese Frist auf dreissig Jahre erhöhtwird ,
da auch das bürgerliche Gesetzbuch diese Frist für unbewegliches Gutbe¬

stimmt .ZumSchlusse stellt der Rednerfest ,dass diesesKapiteln
über die Enteignungund die Entschädigungeneines der wichtigsten imGesetze
ist undes bringt eine Neuerungin die Gesetzgebung ,die wir begrüssen ,die
aber in allen ihren Einzelbestimmungenumso gewissenhafterge prüftwerden
muss ,weil sie ganz neu in die Wirtschaft eingreift und in ihrenletzten
Auswirkungenimmerhinbedenklichwerdenkann .Erersucht ,dieMinderheits¬
anträge anzunehmen( LebhafterBeifall bei der . . )

Abg. Dr.HenglgibtderMeinungAusdruck,dassEnteignungengrundsätzlic
nurdannvorgenommenwerdendürfen ,wennvorherallegütlichenWegeergebnis¬
los gebliebensind ,wennalso der EigentümerdenVerkaufentwederablehnt
oder einen offenbar übermässigenPreis fordert .Auchdürfte dieEnteignung
nur dann durchgeführt werden ,wennwirklich öffentliche Rücksichtensie
erfordern .DiesenbeidenGrundsätzentragendie vorliegendenMinderheitsantr.
Rechnung .Shrbedenklichundviel zu weitgehendist die Bestimmungdes
§ 39,wonachauchverbauteFlächenfür Verkehrszweckeenteignetwerdenkön¬
nen. BezüglichderBaumaskenbeantragenwirdassdie Entschädigungange¬
messenzu sein hat . Eswäreauchklarzustellen ,dass ,wennder Enteignerdazu
imstandeist ,nachTunlichkeit Ersatzgrundstückebeigestellt werden .Geradez¬
ungeheurlichist die Bestimmungdes Absatzesdes § 57 ,wonachausSelbst¬
einschätzungenfür Steuerzweckeeine Grundlagefür Entschädigungengewonnen
werden kann .
. 07
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werden soll .Diese Bestimmungist vollständig überflüssig .Eine besondereHär¬
te liegt darin ,dass die Entschädigung ,wenn der zu Enteignende nicht ein¬
verst anden ist ,bei Gericht hinterlegt werden kann und dass er solange er

prozeseiert nicht einmal in den Genuss der anerkannten Entschädigung kommt .Zum

Schlusse verlangt der Redner ,dass nicht der Magistrat ,sondern objektive Behörd

über die Entschädigungbeziehungsweiseüber die Zulässigkeit derEnteignung
entscheiden sollen ,da die Gemeindehier Partei ist ( Lebhåfter Beifall bei
der . . )

Abg .Stöger ( . . )bemerkt ,es handle sich bei der Enteignungumeine
falsche Sozialisierungsidee .Eine wahre Sozialisierung müsste allerdings beim

Bodenbeginnen .DieGemeindemüsstetrachten ,demWuchermitBodenentgeenzu¬
treten ,sie müsste den Boden möglichst vielen Hutzbar machen ,möglichst vielen

Familiendie Möglichkeiteigener Heimstättengeben .AberdieZusammenballung
von Grundund Bodenin der Handder Gemeindezu demZweckummöglichstviele

schliess¬Parteimitglieder in Wohnungsburgen unterzubringen,muss
lich dieselbe Wirkunghaben ,wie die Bodenspekulation .Wir haben dahergegen
jede einzelne Bestimmung ,die die Enteignung betrifft die grössten Bedenken ,

Boden¬
da wir befürchten ,dass die Enteignungsvorschriften nicht gegen den/Wucher
sondern gegen die Bodenständigen Grundbesitzer werden angewendet werden . GR.

Stöger äussert sodann Bedenkengegen die Fassungdes § 39 wonachauchBaudenk- ¬
mälerin Strassenzügen ,welche in die Fluchtlinie des Regulierungsplanes eingrei

fen ,enteignet werdenkönnenunder beantragt daher dem§ 39 einen viertenAb- ¬
satz mit folgendemWortlautanzufügen :"Aasgeschlossenist eineEnteignung
jener Bauwerke ,deren Erhaltung wegenihres baukünstlerischen odergeschicht¬

lichen Werteskulturell wichtig ist .Ebensobeantragt er dem§ 18einen
sechsten Absatz anzufügen wonachbei den in diesen Paragraphenvorgesehenen
Massnahmen der Duldung öffentlicher Einrichtungen an Gebäuden oder anGrund¬

stücken ,soweit es sich hiebei um Bauwerke von geschichtlicher oder künstle¬

rischer Bedeutung handelt ,mie kulturellen Werte der betreffenden Bauwerke

zu schonen sind .( Beifall bei der . L )
Abg. Dr. Wagnererinnert daran ,dass der ursprünglicheMagistratsent¬

wurf der Gemeindeein uferloses Enteignungsrecht zubilligen wollte .Nachdema .
tenTexthatsichdieGemeindedasRechtwahrenwollen ,alle Gründezuenteig
nen die trøgendwie als öffentliche Bauplätze Erholungsflächen oder Friedhöfe

in Frage käman .Von dieser ursprünglichen Absicht ,die für uns die stärkste
Herausforderung war ,ist die Mehrheit sehr weit abgekommen .Die heutige Fassun

des § Al kannsowohlvonder Minderheitwie vomStaat als erträglich hingenom
werden .Bei dem Abschnitt Enteignung ist also auf der ganzen Linie ein Siegde .
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Regierung und der Minderheit festzustellen .Hier hat mander Mehrheitkräfitg
auf die Finger geklppft und ein zweitesmal bei den Bestimmungen über die
Entschädigung .Derursprüngliche Entwurfwarbei jedemWortüber dieEnt¬
schädigung sehr vorsichtig .Ursprünglich wolltan Sie die Entschädigungnur
nach dem Verkehrswert bemessen ,dass heisst dem Grundeigentümer einen Bettel
geben . DieRegierung hat Sie darüber nicht im Zweifel gelassen ,dass es nicht

die Sacheder WienerBauordnungsein kann ,unter demScheineinerBaupoli¬
zeiordnung das alte bürgerliche Gesetzbuch ausser Kraft zu setzen .Nach der

jetzigen Fassung hat die Entschädigung den Ersatz aller vermögensrechtlichen

Nachteile zu umfassen . Wirverstehen es daher sehr wohl ,wenn dr theoretische

Verfechter jener geistigen Richtung unter den Sozialdemokraten die derEnt¬

eignung der Produktionsmittel sehr nahesteht immer erklärt ,wir habenden
ganzen Geschmack an der Enteignung verleren ,weil wir soviel Entschädigung
zu zahlen haben .Wir empfinden lebhafte Genugtuung dsrüber ,dass es hier gelt

gen einen machtgeführten Anschlag auf die bürgerliche Ordnung in dieser Stad - ¬

zurückzuweisen . Dassist den Bemühungender Minderheit und derösterreichisch
Regierung gelungen ( Lebhafter Beifall bei der . . )Allerdings gibt es einzeln

sehr wesentliche Bestimmungen ,die uns keineswegs begriedigen . DerRednerwen
det sich dann insbesondere gegen die Entrechtung der dinglich Berchtigten

wie Mieter und Pächter .In Wiengibt es eine Mengevon Häusern ,dieVerkehrshi
dernisse sind . Wenndiese Häuser nun enteignet werden ,trifft sowohl die Miete

als auch die Gewerbetreibenden ,die dort ihre Geschäfte oder Werkstättenhabe
das schwerste Los ,da die neue Bauordnung sie keineswegs schützt .DieAbstim¬

mungüberdiese schwerschädingendenBestimmungenwirdbeweisen ,ob Siedie
Mieter und Pächter schützen wollen oder ob Sie der Meinung sind ,dass mitdem
Mieterschutz kein Geschäft mehr zu machen ist .( Beifall ) .

In seinem Schlusswort erwidert der Berichterstatter auf dieAus¬
führungender einzelnen Redner .Bezüglich der Entschädigungder nichtdinglic
Berechtigten erklärt der Berichterstatter ,dass die diesbezüglichen Bestimmur

gen denen des Bundesenteignungsgesetzes gleich sind .( Beifall ) .
Die AnträgeHartmann( §) ,Bermann( §5, §17) ,Biber( § 7, §19 ,§ 21 ,§ 22

Gschladt ( ( 57 ) ,Nowak( § 58 ) ,Swoboda( §59 ) undReismann( §13 )werdenangenommer
die abrigen Anträge abgelehnt und die in Verhandlung gestandenen Abschnitt d

Gesetzesmit den angenommenenAnträgenbeschlossen . Eswird sodannderfünfte
Abschnitt " Anliegerleistungen "in Verhandlung gezogen .Hiezu liegen folgende

Anträge vor : EinAntrag des Abg .Bermann vor wonach im § 51 Absatz 3die
in Lit B mit 315 Meternin lit C mit ' 5Metern ,in lit . dmit ' 5Meternun
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in lit . emit 8 Meternfestgesetzten Höchstmasseabgeändert werdenin 3Meter ,
e ziehungsweise4 Meter ,5 Meter und 6 Meter ;ein Antrag des Abg .Millikzu
§ 54wonachdie ErhaltungsfristbezüglichdesGehsteigesimFalle desAufbruche
desGehsteigesfür öffentlicheZweckeabzukürzenist . .

Abg .Ullreich lehnt die Anliegerbeiträge als bauverteuernd ab . Dadie
Wertzuwachsabgabe schon den Zweck hat ,die Strassenkosten zu bestreiten ,kommt

die Festsetzung der Anliegerbeiträge einer Doppelbesteuerunggleich .Dabeisind
diese Beiträge keineswegs gering .Ein Haus der sogenannten Gesibatype miteiner
bewohnbaren Fläche von nur 33 Quadratmetern wird Anliegerbeiträge imAusmass

von ' 1Prozent der Baukosten leisten müssen .Bei Einfamiliemhäusern inder
Bauklasse II machen die Anliegerbeiträge trotz der Ermässigung ' 3Prozent der

Baukosten aus . Esgibt Siedlungen ,die Strassen aus eigenem gebaut haben und
die trotzdem die Anliegerbeiträge leisten müssen ,Das ist eine krasse Unge¬

rechtigkeit ,zumal bei den Kleinhäusern der Besitzer die Beiträge zur Gänzele
ten muss während sie sich bei einem Hochbau auf viele Parteien verteilen .Bei

den Kleinhäusern und Siedlungshäusern müsste bezüglich der Anliegerbeiträge

ein Entgegenkommen gezeigt werden .Zu Absatz 9 des § 54 stellt der Redner einer
mit

demobenangeführten Antrag des Abg .Millik gleichlautenden Antrag .( Beifall
bei der . . )

Abg .Dr .Hengl bedauert ,dass der Referent in seinem Schlusswort über

die letztgesprochenen Abschnitte sich nur sehr mangelhaft über die Einwendun¬

gen der Minderheit ge äussert habe .Die Anliegerbeiträge stellen für die Wirt - ¬
schaft die denkbar schwerste Belastung dar .Aufgabe der Gemeinde ist es ,für

die Strassenherstellung Sorge zu tragen ,weshalb es unter keinen Umständen an¬

geht ,die Pflichten der Gemeinde auf Einzelne zu überwälzen .Bei der Enquete

haben sich insbesondere die Bodenreformer und die Mietervertreter gegen diese
unerhörten Belastungen ausgesprochen . Wirerwarten ,dass Sie dem AntragDr .

WagneraufStreichungderAnliegerbeiträgezustimmenwerden .Wenndiesnichtg
schehensollte,so stehen Sie wenigstensdavonab ,die Anliegerbeiträgefür
schonbestehendeStrasseneinzuheben .Wünschenswertwärees auh ,fürLand¬
wirtschaftliche Gebäudeeine Ermässigung der Anliegerbeiträge umfünfzig Proz

eintreten zu lassen . Wirerwarten ,dass Sie den berechtigten WünschenderWirt- ¬
schaft und der Bauinteressenten Rechnung tragen werden .( Beifall ) .

DieBeratungwirdnunabgebrochen. S
Schluss der Sitzung 21 ' 15Uhr .
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